
Aufgrund $ 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom
08.08.1990 (BGBl. IS. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.04.2021

(BGBl. IS. 822) in Verbindung mit $ 2 Ziffer 2 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach

dem PBefG vom 10.10.1997 (GVBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 6 der 10.
Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderungbefristeter Rechtsvorschriften

 

Dritter Nachtrag

zur Änderungder Verordnung über die Beförderungsentgelte und
Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in Bad Orb

vom 22. Januar 2014 (Bad Orber Taxi-Tarif)

vom 12.11.2013 (GVBl. S. 640), wird folgendes verordnet:

Artikel l

$ 2 erhält folgende Fassung:

(1)

(2)

6)

(4)

82
Beförderungsentgelte

Der Grundpreis beträgt
täglich von 6:00 bis 22:00 Uhr (= Tagtarif)
täglich von 22:00 bis 6:00 Uhr (= Nachttarif)

Fahrpreis pro Kilometer

(Der Fahrpreisanzeiger schaltet nach

43,48 m um 0,10 Euro weiter.)

Der Kilometerpreis ist Tag und Nachtgleich.

Wartezeit pro Stunde

(einschl. verkehrsbedingter Wartezeiten,

Fortschaltung alle 9 Sekunden bei einem
Fortschaltpreis von 0,10 Euro.
Die Pflichtwartezeit beträgt 30 Minuten.)

Anfahrt

4,00 Euro

6,00 Euro

2,30 Euro

40,00 Euro

frei



Artikel 2

$ 3 erhält folgende Fassung:

(1)

(2)

3)

(4)

83

Zuschläge

je Gepäckstück

für lebende Tiere im Käfig

für lebende, freilaufende Tiere

Blindenhundesind frei

Für angeforderte Großraumtaxen, die für die

Beförderung von mehr als vier Personen

ohne Fahrer/in zugelassen sind

Artikel 3

Diese Verordnungtritt am 1. Mai 2023 in Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

1,00 Euro

1,00 Euro je Tier

3,00 Euro je Tier

7,00 Euro

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung/Verordnung mit dem/n hierzu ergangenen

Beschluss/Beschlüssen des Magistrates/Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bad Orb, 20. März 2023

Tobias Weisbecker
Bürgermeister

 


